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Siebzehnte Durchführungsbestimmung* 
zum Gesetz zum Schutze der Kultur- 

und Nutzpflanzen.
— Bekämpfung der Scharkakrankheit —

Vom 29. Juni 1963

Auf Grund des § 11 des Gesetzes vom 25. November 
1953 zum Schutze der Kultur- und Nutzpflanzen (GBl.
S. 1179) wird zur Bekämpfung der Scharkakrankheit** 
folgendes bestimmt:

§ 1
(1) Jede Feststellung des Auftretens der Scharka

krankheit bei Obst- und Wildgehölzen sowie deren 
Früchten und jeder verdächtige Befund ist der Pflanzen
schutzstelle beim Kreislandwirtschaftsrat (nachstehend 
Pflanzenschutzstelle genannt) zu melden. Die Pflanzen
schutzstelle hat die Meldung sofort zu prüfen, sie gemäß 
Abs. 2 zu ergänzen und eine Untersuchung durch das 
Pflanzenschutzamt beim Bezirkslandwirtschaftsrat 
(nachstehend Pflanzenschutzamt genannt) zu veranlas
sen.

• 16. DB (GBl. П Nr. 62 S. 429)
*• Die Scharkakrankheit ist eine der gefährlichsten Virus

krankheiten des Obstes, die vor allem an Pflaumen und Pfir
sichen auftritt. Sie wird durch Blattläuse übertragen. Als 
Krankheitserscheinungen sind an den Blättern verwaschene 
hellgrüne Ringe, l.inien und Flecke festzustellen. An den Früch
ten erscheinen im Juli eingesunkene pockenartige Vertiefungen, 
die oft ringförmig verlaufen. Die geschädigten Früchte wer
den vorzeitig abgeworfen und sind unbrauchbar für den Genuß 
oder die Verwertung.
Nähere Einzelheiten sind zu ersehen aus dem „Merkblatt 
Nr. 11 für den praktischen Pflanzenschutz — Die Scharkakrank
heit der Pflaume —“ vom Januar 1963. Herausgeber: Biologi
sche Zentralanstalt der Deutschen Akademie der Landwirt
schaftswissenschaften zu Berlin, Institut für Phytopathologie 
Aschersleben.
Das Merkblatt kann kostenlos bezogen werden von den Pflan
zenschutzstellen bei den Kreislandwirtschaftsräten, den Pfian- 
zenschutzämtem bei den Bezirkslandwirtschaftsräten, der Bio
logischen Zentralanstalt der DAL Kleinmachnow und dem 
Institut für Phytopathologie der DAL Aschersleben.

(2) Die Meldung hat Angaben über Pflanzenart, Stand
ort, Umfang des Bestandes, Anteil der befallenen Pflan
zen des Bestandes sowie Herkunft der Pflanzen bzw. 
Unterlagen oder Reiser zu enthalten.

§ 2
(1) Für gemäß § 1 durch das Pflanzenschutzamt als be

fallen festgestellte Pflanzen hat die Pflanzenschutzstelle 
die Vernichtung anzuordnen.

(2) Kommt der Eigentümer oder Nutzungsberechtigte 
der Anordnung nicht nach, ist die Vernichtung auf deren 
Kosten zu veranlassen.

§ 3
Befallene Pflanzen sind einschließlich der Boden

schößlinge und Wurzeln zu roden und an ihrem Stand
ort zu vernichten. Sie dürfen zu ihrer unverzüglichen 
Vernichtung nur in Ausnahmefällen und mit Genehmi
gung der Pflanzenschutzstelle vom Standort entfernt 
werden.

§ 4
Zur genauen Feststellung des Ausmaßes des Befalles 

hat die Pflanzenschutzstelle alle Obst- und Wildgehölze 
der an Befallsstellen angrenzenden Flächen zu über
prüfen.

§ 5
(1) Vom Pflanzenschutzamt sind die Grenzen des Be

fallsgebietes festzulegen.
(2) Aus dem Befallsgebiet dürfen scharkaanfällige 

Pflanzen oder vegetativ vermehrbare Pflanzenteile für 
Vermehrungs- und Anpflanzungszwecke nur mit Ge
nehmigung des Pflanzenschutzamtes ausgeführt werden.

§ 6
(1) Die Produktionsleiter der Kreis- und Bezirksland

wirtschaftsräte sind für die Kontrolle der Einhaltung 
dieser Durchführungsbestimmung verantwortlich.


